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Satzung der Albert-Ludwigs-Universität für das  
hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang  

Master of Science Medical Sciences – Cardiovascular Research 

 

Aufgrund von § 6 Absatz 2 Satz 12 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Baden-
Württemberg (Hochschulzulassungsgesetz – HZG) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. 
S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBI. S. 1204), sowie 
§ 59 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 63 Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 10 des Geset-
zes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 
(GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (GBI. S. 649), hat der 
Senat der Albert-Ludwigs-Universität in seiner Sitzung am 25. Januar 2023 die nachstehende Satzung 
beschlossen. 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Die Albert-Ludwigs-Universität vergibt im Studiengang Master of Science Medical Sciences – Cardiovas-
cular Research die verfügbaren Studienplätze an Studienbewerber/Studienbewerberinnen nach dem 
Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad 
der Eignung des Bewerbers/der Bewerberin für den gewählten Studiengang und sich typischerweise an-
schließende Berufstätigkeiten getroffen. 

 

§ 2 Antragsfrist 

Die Zulassung zum Studium im Studiengang Master of Science Medical Sciences – Cardiovascular Re-
search ist nur zum Wintersemester möglich. Der Antrag auf Zulassung muss bis zum vorausgehenden 
31. März in elektronischer Form bei der Albert-Ludwigs-Universität eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Studium im Studiengang Master of Science Medical Sciences – Cardiovascular Research kann 
nur zugelassen werden, wer 

1. einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,0 in 
einem Studiengang der Lebenswissenschaften, der Naturwissenschaften, der Ingenieurwissenschaf-
ten oder der Mathematik mit einem Leistungsumfang von mindestens 240 ECTS-Punkten oder in ei-
nem gleichwertigen mindestens vierjährigen Studiengang an einer deutschen oder ausländischen 
Hochschule erworben hat und 

2. über Kenntnisse der englischen Sprache verfügt, die mindestens dem Niveau B2 des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen. 

Die Noten ausländischer Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) Hat das zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss führende Studium gemäß Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 einen Leistungsumfang von weniger als 240, jedoch mindestens 180 ECTS-Punkten, kann der Be-
werber/die Bewerberin bei Erfüllung der übrigen in Absatz 1 genannten Voraussetzungen zugelassen 
werden, wenn er/sie durch die erfolgreiche Absolvierung von Modulen im Rahmen eines darauf aufbau-
enden Masterstudiums insgesamt mindestens 240 ECTS-Punkte erworben hat. 

(3) Über die Gleichwertigkeit anderer Studiengänge gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sowie über die Aner-
kennung von Modulen eines Masterstudiums gemäß Absatz 2 entscheidet die Auswahlkommission. 
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§ 4 Bewerbung 

(1) Für die Bewerbung um einen Studienplatz ist eine Registrierung über das Webportal der Albert-
Ludwigs-Universität erforderlich. Der Zulassungsantrag und die in Satz 3 genannten Unterlagen müssen 
innerhalb der Frist gemäß § 2 Satz 2 über das Webportal der Albert-Ludwigs-Universität hochgeladen 
werden. Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. das Zeugnis des ersten Hochschulabschlusses gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 beziehungsweise 
§ 3 Absatz 2, 

2. eine aussagekräftige inhaltliche Übersicht über alle Studien- und Prüfungsleistungen des ersten 
Hochschulabschlusses gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 beziehungsweise § 3 Absatz 2 (Leistungs-
übersicht/Transcript of Records), 

3. geeignete Nachweise über ausreichende Englischkenntnisse gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, 

4. ein Lebenslauf auf dem dafür zur Verfügung gestellten Formular in englischer Sprache, 

5. ein Motivationsschreiben (Motivation Letter) in englischer Sprache im Umfang von höchstens zwei 
DIN-A4-Seiten, in dem der Bewerber/die Bewerberin seine/ihre persönlichen Beweggründe für die 
Aufnahme eines Studiums im Studiengang Master of Science Medical Sciences – Cardiovascular 
Research an der Albert-Ludwigs-Universität darlegt, 

6. eine von dem Bewerber/der Bewerberin eigenhändig unterschriebene Erklärung in englischer Spra-
che, dass er/sie das Motivationsschreiben gemäß Nr. 5 selbständig und ohne fremde Hilfe angefer-
tigt und die aus fremden Quellen übernommenen Inhalte als solche kenntlich gemacht hat, und 

7. gegebenenfalls eine Leistungsübersicht und das Zeugnis des Masterstudiums gemäß § 3 Absatz 2. 

Sind die gemäß Satz 3 Nr. 1, 2, 3 und 7 erforderlichen Unterlagen nicht in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasst, bedarf es einer amtlich beglaubigten Übersetzung in einer dieser Sprachen. 

(2) Zusätzlich zu den gemäß Absatz 1 Satz 3 über das Webportal hochzuladenden Unterlagen sind von 
dem Bewerber/der Bewerberin entsprechend dem in der Anlage aufgeführten Formular erstellte Gutach-
ten von zwei akademischen Lehrern/Lehrerinnen in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder in 
Textform einzureichen. Die Gutachten müssen innerhalb der Frist gemäß § 2 Satz 2 bei der Auswahl-
kommission für den Masterstudiengang Medical Sciences – Cardiovascular Research (Postanschrift: 
Institut für Experimentelle Kardiovaskuläre Medizin, Universitätsklinikum Freiburg, Elsässer Straße 2Q, 
79110 Freiburg; E-Mail-Adresse: CVR-info@msc-medsci.uni-freiburg.de) eingegangen sein (Ausschluss-
frist). 

(3) Sofern der Bewerber/die Bewerberin zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses gemäß § 2 Satz 2 
das Hochschulstudium in einem Studiengang gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bereits abgeschlossen 
hat, jedoch noch kein Zeugnis über das abgeschlossene Studium vorlegen kann, genügt für die Bewer-
bung die Vorlage einer Bestätigung der Hochschule, dass und mit welcher Gesamtnote dieses Studium 
abgeschlossen wurde, sowie einer Leistungsübersicht mit Angaben zu Einzelnoten und erworbenen 
ECTS-Punkten. Die amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses des ersten Hochschulabschlusses ist der 
Auswahlkommission unverzüglich, spätestens jedoch bei der Einschreibung vorzulegen. 

(4) Sofern der Bewerber/die Bewerberin bis zum Bewerbungsschluss gemäß § 2 Satz 2 das Hochschul-
studium noch nicht abgeschlossen hat, hat er/sie das voraussichtliche Erreichen der Zugangsvorausset-
zung gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 durch eine Bescheinigung der Hochschule über alle bereits er-
brachten Leistungen (einschließlich Noten und Angaben zu erworbenen ECTS-Punkten) sowie insbeson-
dere den Erwerb von mindestens 200 ECTS-Punkten und eine Bestätigung der Hochschule über die Be-
notung, ersatzweise die Einreichung oder zumindest die Anmeldung der Abschlussarbeit oder über das 
voraussichtliche Abschlussdatum des Studiums nachzuweisen. Der erfolgreiche Abschluss des Hoch-
schulstudiums gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist bis zum Ablauf einer von der Auswahlkommission 
festgesetzten Frist durch die Vorlage einer Bestätigung der Hochschule, dass und mit welcher Gesamtno-
te dieses Studium abgeschlossen wurde, sowie einer Leistungsübersicht mit Angaben zu Einzelnoten 
und erworbenen ECTS-Punkten nachzuweisen. Die festgesetzte Frist wird auf der Internetseite des Stu-
diengangs bekanntgegeben. Die amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses des ersten Hochschulab-
schlusses ist der Auswahlkommission unverzüglich, spätestens jedoch bei der Einschreibung vorzulegen. 

(5) Die Albert-Ludwigs-Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde lie-
genden Zeugnisse und Nachweise bei der Einschreibung im Original oder als beglaubigte Kopie vorzule-
gen sind. 
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§ 5 Auswahlkommission 

(1) Die Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität setzt zur Vorbereitung und Durchführung 
des Auswahlverfahrens eine Auswahlkommission ein. Die Auswahlkommission besteht aus dem Studi-
engangleiter/der Studiengangleiterin, dem stellvertretenden Studiengangleiter/der stellvertretenden Stu-
diengangleiterin, zwei Modulverantwortlichen sowie dem Studiengangkoordinator/der Studiengangkoordi-
natorin. Die Mitglieder der Auswahlkommission müssen mindestens einen Masterabschluss in einem 
Fach der Lebenswissenschaften, der Naturwissenschaften oder der Ingenieurwissenschaften erworben 
haben oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen und regelmäßig Lehrveranstaltungen im Studien-
gang Master of Science Medical Sciences – Cardiovascular Research durchführen. Die Amtszeit der 
Mitglieder der Auswahlkommission beträgt vier Jahre; eine Wiederbestellung ist zulässig. Der/Die Vorsit-
zende der Auswahlkommission, der/die der Gruppe der Professoren und Professorinnen angehören 
muss, wird von der Medizinischen Fakultät benannt. Beschlüsse der Auswahlkommission werden mit 
einfacher Mehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung 
des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Mitglieder des Fakultätsrats der Medizinischen Fakultät haben das Recht, bei den Beratungen 
der Auswahlkommission anwesend zu sein; sie haben jedoch kein Stimmrecht und kein Rederecht. 

 

§ 6 Auswahlverfahren und Auswahlentscheidung 

(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 

1. sich form- und fristgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 

2. die Zugangsvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt. 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl aufgrund der in 
§ 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Auf der Grundlage der Entscheidung der Auswahlkommission erlässt das Service Center Studium 
die Zulassungsbescheide. Bei Versagung der Zulassung erlässt die Auswahlkommission den ablehnen-
den Bescheid, der zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(4) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 4 nicht form- und fristgerecht oder nicht 
vollständig vorgelegt wurden. 

(5) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen der Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Albert-Ludwigs-Universität unberührt. 

 

§ 7 Auswahlkriterien 

(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 8 zu bildenden Rangliste. Für die Bildung der Rangliste 
werden folgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Gesamtnote des Hochschulabschlusses gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 bezie-
hungsweise im Falle des § 4 Absatz 3 das arithmetische Mittel der Noten aller bereits erbrachten 
Prüfungsleistungen, 

2. die Bewertung des Motivationsschreibens gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5,  

3. die Durchschnittsnote der beiden Gutachten gemäß § 4 Absatz 2, 

4. das Ergebnis des ersten Auswahlgesprächs gemäß § 8 Absatz 4 und  

5. das Ergebnis des mündlichen Verfahrens gemäß § 8 Absatz 5. 

(2) Die Berücksichtigung der in Absatz 1 genannten Auswahlkriterien erfolgt im Wege eines mehrstufi-
gen Auswahlverfahrens, wobei die in Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Kriterien für die Vorauswahl 
der Teilnehmer/Teilnehmerinnen des ersten Auswahlgesprächs gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 berücksich-
tigt werden. 
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§ 8 Durchführung des Auswahlverfahrens und Erstellung der Rangliste für die Auswahlentschei-

dung 

(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund der Ergebnisse des ersten Auswahlgesprächs gemäß Absatz 4 und 
des mündlichen Verfahrens gemäß Absatz 5, welche Aufschluss über die Eignung des Bewerbers/der 
Bewerberin für den Masterstudiengang Medical Sciences – Cardiovascular Research und die angestrebte 
Berufstätigkeit geben sollen. 

(2) Übersteigt die Anzahl der Bewerber/Bewerberinnen im Auswahlverfahren die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze, ist die Auswahlkommission berechtigt, vor der Durchführung des ersten Aus-
wahlgesprächs eine Vorauswahl zu treffen. Auswahlkriterien für die Vorauswahl sind die Gesamtnote des 
Hochschulabschlusses gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 beziehungsweise im Falle des § 4 
Absatz 3 des arithmetischen Mittels der Noten aller bereits erbrachten Prüfungsleistungen, die Bewertung 
des Motivationsschreibens gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 und die Durchschnittsnote der beiden Gut-
achten gemäß § 4 Absatz 2; die Gewichtung der Auswahlkriterien, das der Gewichtung zugrunde liegen-
de Punktesystem und die Bildung der Rangfolge für das erste Auswahlgespräch ergeben sich aus Ab-
satz 3. Im Falle einer Vorauswahl muss die Zahl der Teilnehmer/Teilnehmerinnen am ersten Auswahlge-
spräch mindestens das Dreifache der nach § 6 Absatz 2 Satz 7 Hochschulzulassungsgesetz verfügbar 
gebliebenen Studienplätze betragen. 

(3) Die als Dezimalzahl ausgewiesene Gesamtnote des Hochschulabschlusses gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 beziehungsweise im Falle des § 4 Absatz 3 das arithmetische Mittel der Noten 
aller bereits erbrachten Prüfungsleistungen wird nach folgendem Schlüssel in eine Punktzahl umgerech-
net: 

Note  Punkte 
1,0 = 30 
1,1 = 29 
1,2 = 28 
1,3 = 27 
1,4 = 26 
1,5 = 25 
1,6 = 24 
1,7 = 23 
1,8 = 22 
1,9 = 21 
2,0 = 20 

Die Auswahlkommission bewertet das Motivationsschreiben gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 anhand 
folgender Kriterien auf einer Skala von 0 bis 15 Punkten: 
– überzeugende Darstellung der eigenen Studieninteressen in Bezug auf die Studieninhalte des Ma-

sterstudiengangs Medical Sciences – Cardiovascular Research an der Albert-Ludwigs-Universität, 
– strukturierte und klare Ausdrucksweise, 
– korrekte äußere Form und Rechtschreibung. 
Es können nur volle Punkte vergeben werden. Aufgrund des Gesamteindrucks bewertet die Auswahl-
kommission jedes der beiden Gutachten gemäß § 4 Absatz 2 auf einer Skala von 0 bis 15 Punkten; 
Satz 3 gilt entsprechend. Die Punktzahlen für die Bewertung der beiden Gutachten werden addiert und 
anschließend durch zwei geteilt. Die für die drei Auswahlkriterien erzielten Punkte werden anschließend 
addiert. Der Rangplatz richtet sich nach der insgesamt erzielten Punktzahl, beginnend mit der höchsten 
Punktzahl. Nehmen mehrere Teilnehmer/Teilnehmerinnen mit derselben Punktzahl den letzten zu be-
rücksichtigenden Rangplatz ein, werden diese alle zum ersten Auswahlgespräch eingeladen. 

(4) Das erste Auswahlgespräch ist ein in englischer Sprache geführtes strukturiertes persönliches Aus-
wahlgespräch, welches als Videokonferenz in der Regel im Zeitraum vom 20. bis 30. April für das darauf-
folgende Wintersemester durchgeführt wird. Der genaue Termin wird den Teilnehmern/Teilnehmerinnen 
mindestens drei Tage vor dem Termin des ersten Auswahlgesprächs bekanntgegeben. Im Rahmen des 
ersten Auswahlgesprächs, welches eine Dauer von etwa 30 Minuten hat und von zwei Mitgliedern der 
Auswahlkommission durchgeführt wird, soll der Teilnehmer/die Teilnehmerin innerhalb von circa fünf 
Minuten seine/ihre bisherigen wissenschaftlichen Tätigkeiten zusammenfassen und anschließend daran 
anknüpfende Fragen zum Inhalt und zu den Methoden seiner/ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit beantwor-
ten und sich auf ein kurzes Gedankenexperiment einlassen. Für das erste Auswahlgespräch können 
maximal 30 Punkte vergeben werden, wobei maximal 5 Punkte auf den Gesamteindruck und 25 Punkte 
auf die Kriterien fachspezifische persönliche Eignung, Motivation und Reflexion entfallen. Die beiden Mit-
glieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs einzeln den Teilnehmer/die 
Teilnehmerin. Sie können nur volle Punkte vergeben. Die von den Mitgliedern der Auswahlkommission 
vergebenen Punkte werden addiert und anschließend durch zwei geteilt. Ergibt sich dabei ein Wert von 
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20 Punkten oder weniger, ist das Auswahlgespräch nicht bestanden. Über die wesentlichen Fragen und 
Antworten des Auswahlgesprächs ist ein Protokoll zu führen, das von den beiden Mitgliedern der Aus-
wahlkommission zu unterzeichnen ist. Des Weiteren müssen im Protokoll Tag und Ort des Gesprächs, 
die Namen der beteiligten Mitglieder der Auswahlkommission, den Namen des Teilnehmers/der Teilneh-
merin und die Bewertungen nach Satz 5 und 7 aufgeführt werden. Für die Protokollierung kann ein Bei-
sitzer/eine Beisitzerin hinzugezogen werden. Erscheint ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin ohne triftigen 
Grund nicht zu dem ihm/ihr nach Satz 2 bekanntgegebenen Termin zum Auswahlgespräch, gilt das Aus-
wahlgespräch als nicht bestanden. Weist der Teilnehmer/die Teilnehmerin einen triftigen Grund für 
sein/ihr Nichterscheinen unverzüglich schriftlich nach, im Falle einer Erkrankung durch Vorlage eines 
ärztlichen Attests, das die für die Beurteilung der Unfähigkeit zur Teilnahme am Auswahlgespräch nöti-
gen medizinischen Befundtatsachen enthält, hat er/sie das Recht, am nächstmöglichen Auswahlge-
sprächstermin beziehungsweise Auswahlverfahren teilzunehmen. 

(5) Zur Teilnahme an dem in Freiburg stattfindenden mündlichen Verfahren sollen mindestens doppelt 
so viele Teilnehmer/Teilnehmerinnen, die das erste Auswahlgespräch bestanden haben, eingeladen wer-
den wie Studienplätze zur Verfügung stehen. Die Einladung zur Teilnahme richtet sich nach der im ersten 
Auswahlgespräch erreichten Punktzahl. Nehmen mehrere Teilnehmer/Teilnehmerinnen mit derselben 
Punktzahl den letzten zu berücksichtigenden Rangplatz ein, werden diese alle zum mündlichen Verfahren 
eingeladen. Das mündliche Verfahren wird in der Regel im Zeitraum vom 20. bis 31. Mai für das darauf-
folgende Wintersemester durchgeführt. Die genauen Termine sowie der genaue Ort für die Durchführung 
des mündlichen Verfahrens in Freiburg werden den Teilnehmern/Teilnehmerinnen mindestens zwei Wo-
chen vor dem Termin des mündlichen Verfahrens bekanntgegeben. Das in englischer Sprache durchge-
führte strukturierte mündliche Verfahren gliedert sich in einen etwa zehnminütigen wissenschaftlichen 
Vortrag mit anschließender etwa zehnminütiger Diskussion mit dem am Institut für Experimentelle Kar-
diovaskuläre Medizin tätigen wissenschaftlichen Personal sowie Studierenden und Bewer-
bern/Bewerberinnen für den Studiengang Medical Sciences – Cardiovascular Research, an dem minde-
stens vier Mitglieder der Auswahlkommission teilnehmen, und zwei strukturierte persönliche Interviews. 
Die Interviews werden jeweils von zwei Mitgliedern der Auswahlkommission geführt und haben eine Dau-
er von jeweils circa 20 Minuten. Das erste Interview hat vor allem fachspezifische Kompetenzen und 
Kenntnisse, die im Rahmen des zum ersten Abschluss führenden Studiums erworben wurden, zum Ge-
genstand, das zweite Interview die fachspezifische Eignung im Sinne von logischem Denken und Pro-
blemlösungsaufgaben. Die Bewertungen des wissenschaftlichen Vortrags mit Diskussion sowie der Inter-
views erfolgen auf einer von der Auswahlkommission festzulegenden Punkteskala, die einerseits den 
Gesamteindruck und andererseits die Kriterien Motivation, Eignung und Reflexion berücksichtigt. Der 
Rangplatz in der abschließenden Rangliste bestimmt sich nach der in dem mündlichen Verfahren erziel-
ten Punktzahl, beginnend mit der höchsten Punktzahl. Nehmen mehrere Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
den letzten zu berücksichtigenden Rangplatz ein, entscheidet zunächst die im ersten Auswahlgespräch 
erreichte Punktzahl und danach das Los. Absatz 4 Satz 9 bis 13 gilt für das mündliche Verfahren ent-
sprechend. 

(6) Den zum mündlichen Verfahren eingeladenen Teilnehmern/Teilnehmerinnen werden die erforderli-
chen Reisekosten erstattet. Die das jeweilige Auswahlverfahren betreffenden Einzelheiten werden von 
der Studiengangleitung im Einvernehmen mit dem/der für den Studiengang Humanmedizin zuständigen 
Studiendekan/Studiendekanin festgelegt und den Bewerbern/Bewerberinnen rechtzeitig auf der Internet-
seite des Masterstudiengangs bekanntgegeben. 

 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Februar 2023 in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Winter-
semester 2023/2024. 

 

Freiburg, den 30. Januar 2023 

 

Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 
Rektorin
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Anlage 

(zu § 4 Absatz 2) 

 

 

Gutachten 

Zur Unterstützung einer Bewerbung für den Studiengang Master of Science Medical Sciences – Car-
diovascular Research der Albert-Ludwigs-Universität 

 

Bewerber/Bewerberin 

Name, Vorname 
 

 

Geburtsdatum, Geburtsort 
 

 

 

Gutachter/Gutachterin 

Name, Vorname 
 

 

Hochschule 
 

 

Position 
 

 

Unterrichtete Fächer 
 

 

Telefonnummer,  
E-Mail-Adresse 

 

 

Informationen zum Bewerber/zur Bewerberin 

Wie lange kennen Sie den 
Bewerber/die Bewerberin? 

 

 

In welcher Funktion bzw.  
in welchem Kontext? 

 

 

 

Bewertungsbogen 

Bitte bewerten Sie den Bewerber/die Bewerberin im Vergleich zu anderen, auf einem ähnlichen Ausbildungsniveau befindlichen 
Studierenden (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Exzellent Sehr gut Überdurchschnittlich Durchschnittlich Unterdurchschnittlich 

Nicht  
beurteilbar 

Akademische Eignung 
 

      

Initiative und Motivation 
 

      

Intellektuelle Neugier 
 

      

Fähigkeit zur Selbstrefle-
xion 

      

Organisationstalent 
 

      

Kommunikationsfähigkeit 
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Eingruppierung des Bewer-
bers/der Bewerberin im 

Vergleich zu Studierenden 
auf vergleichbarem  
Ausbildungsniveau 

Obere  
5 Prozent 

Obere 
10 Prozent 

Obere 
30 Prozent 

Obere 
50 Prozent 

Untere 
50 Prozent 

     

 

Unterschrift  
des Gutachters/ 
der Gutachterin 

 

Datum 
 

 Stempel der Hochschule 

 

Bitte das ausgefüllte  
Formular in einem  

verschlossenen Umschlag 
an den Bewerber/die  

Bewerberin aushändigen 
oder direkt per Post oder  

per E-Mail senden an: 

Masterstudiengang Medical Sciences – Cardiovascular Research 
Institut für Experimentelle Kardiovaskuläre Medizin 

Universitätsklinikum Freiburg 
Elsässer Straße 2Q 
D-79110 Freiburg  

 
E-Mail: CVR-info@msc-medsci.uni-freiburg.de 

 

 
 


